
 
 

                                          Gültig ab 01.01.2013 

Information 

zur 
Ortskundeprüfung 

 
 
Die Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung für Taxen, Mietwagen oder Krankenkraftfahrzeugen setzt 
für den Antragsteller gemäß § 48 Abs. 4 Nr. 7 der Verordnung über die Zulassung von Personen zum 
Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung – FeV) die notwendigen Ortskenntnisse im Stadtgebiet 
Wolfsburg voraus. Der Nachweis erfolgt durch Ablegen der Ortskundeprüfung im Geschäftsbereich 
Bürgerdienste, Ordnungsamt, Zimmer 3, (Erdgeschoss) im Rathaus B in schriftlicher Form.  
 
Die Prüfung findet jeden D i e n s t a g, um 14.30 Uhr statt (bitte pünktlich erscheinen und den 
Personalausweis oder Pass mitbringen). Die Gebühr beläuft sich auf 30,00 Euro.  
 
Die Prüfungszeit beträgt eine Stunde.  
 
Der Prüfungsbogen enthält 30 Aufgaben zu Wegstrecken innerhalb des Gebietes der Stadt 
Wolfsburg. Als Lösung dieser Fragen sind die Namen sämtlicher Straßen anzugeben, die befahren 
werden müssten, um auf dem kürzesten Weg unter Beachtung der Verkehrsregelung (z. B. 
Einbahnstraße) von der Ausgangsstraße/-ort zur Zielstraße zu gelangen.  
 
Die 30 Aufgaben sind wie folgt untergliedert: 
 
 Frage 1 - 15 Ausgangspunkt Bahnhof 
Beispiel: Fahren Sie vom Bahnhof zur Schulenburgallee 
Lösung: Willy-Brandt-Platz - Heßlinger Str. - Berliner Ring - Oebisfelder Str. (B 188)  
 
 Bei den Fragen 16 - 23 ist die Wegstrecke von einer Straße zu einer anderen anzugeben. 
Beispiel: Fahren Sie von der Klausenerstr. zum Kiebitzweg 
Lösung: J.-F.-Kennedy-Allee - Konrad-Adenauer-Allee - Braunschweiger Str. - Siemensstr. - Berliner 
Ring - Reislinger Str.   
 
 Die Fragen 24 - 30 beziehen sich auf öffentliche Einrichtungen oder Straßen in Neubaugebieten. 
Beispiel: Fahren Sie vom Bahnhof zum Gesundheitsamt 
Lösung: Willy-Brandt-Platz - Heßlinger Str. - Berliner Ring - Reislinger Str. - Rosenweg 
 
Jede richtige (vollständige) Lösung wird mit zwei Punkten bewertet. Es sind maximal 60 Punkte zu 
erreichen. Teillösungen können mit einem Punkt oder einem halben Punkt berücksichtigt werden. Für 
das Bestehen der Prüfung sind mindestens 40 Punkte erforderlich. 
 
Bei weiteren Rückfragen zur Prüfung wenden Sie sich an Frau Dachwitz - Tel. 05361 28-2146 
 
Viel Erfolg.                                                                                                 
 
Stadt Wolfsburg 
Geschäftsbereich Bürgerdienste 
Ordnungsamt/Gewerbestelle 
 
 
 


	Bei weiteren Rückfragen zur Prüfung wenden Sie sich an Frau Dachwitz - Tel. 05361 28-2146

